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I. RECHTSGRUNDLAGEN 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 2004, S. 2414), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzeses vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 23.01.1990 BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)  

- Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. 1998, S. 365), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBl. S. 77)  

- Planzeichenverordnung (PlanzV – Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhalts) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzeses vom 

04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

- Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – BNatSchG) vom 29.07.2009 

(BGBl. 2009 I Nr. 51 S. 2542), das durch Artikel 19 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258) 

geändert worden ist  

- Landesnaturschutzgesetz (Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft – 

LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. 2015, S. 283f.) 

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), neugefasst durch Bekanntmachung vom 

24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13.12.2016 (BGBl. I S. 2258) 

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 

Sanierung von Altlasten) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 101 der Verordnung 

vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) 

- Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch § 50 des Ge-

setzes vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283, 295) 

- Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Arti-

kel 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 (GVBl. S. 245) 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes - vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 

2585), zuletzt geändert durch Artikel 122 des Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBl. I S. 626) 

- Landeswassergesetz (LWG) - Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz - in der Fassung vom 14.07.2015 

(GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch § 28 des Gesetzes vom 27.11.2015 (GVBl. S. 383) 

- Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geän-

dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) 

- Landesnachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz (LNRG) in der Fassung vom 21.07.2003 (GVBl. S. 209). 
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II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Die Festsetzungen gelten ausschließlich für den Geltungsbereich der gegenständlichen 6. Änderung. 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
(gemäß § 9 Abs. 1 BauGB) 

1.1. Art der baulichen Nutzung 

1.1.1. Baugebiete (§ 1 Abs. 3 BauNVO) 

MD – Dorfgebiet (§ 5 BauNVO) 

Zulässig sind gemäß § 5 Abs. 2 BauNVO 

Nr. 1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen 

Wohnungen und Wohngebäude 

Nr. 2 Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten und 

landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen 

Nr. 3 sonstige Wohngebäude 

Nr. 4 Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Er-

zeugnisse 

Nr. 5 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherber-

gungsgewerbes 

Nr. 6 Sonstige Gewerbebetriebe (gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 BauNVO nur ´nicht wesentlich 

störende Gewerbebetriebe`) 

Nr. 7 Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke 

Nr. 8 Gartenbaubetriebe 

Nr. 9 Tankstellen 

1.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO) 

1.2.1. Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO)  

(Siehe Plandarstellung mit Einschrieb in der Nutzungsschablone) 

1.2.2. Geschossflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 und § 19 BauNVO)  

(Siehe Plandarstellung mit Einschrieb in der Nutzungsschablone) 

1.2.3. Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO) 

(Siehe Plandarstellung mit Einschrieb in der Nutzungsschablone) 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird als Höchstgrenze gemäß § 16 Abs. 4 BauNVO festge-

setzt. 

Die Höhe der baulichen Anlagen gilt für Hauptgebäude, nicht für Nebenanlagen. 

Bezugspunkt ist jeweils die Oberkante der an das Grundstück grenzenden Randbefestigung 

der das Grundstück erschließenden Straßenverkehrsfläche, gemessen jeweils in der Mitte des 

Baugrundstückes (= jeweilige Mitte der gesamten Länge des Grundstückes entlang seiner 

Grenze zur angrenzenden Verkehrsfläche hin). 

1.2.3.1. Gebäudehöhe 

Höchstzulässige Gebäudehöhe (GH = Die maximale Höhe der baulichen An-

lage/maximale Gebäudehöhe ist der senkrechte Abstand zwischen dem unteren 

Bezugspunkt und dem höchsten Punkt des Gebäudes/der baulichen Anlage. 

Dies ist bei geneigten Dächern die Oberkante der Dachkonstruktion (Firstlinie):  

siehe Plandarstellung 
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1.2.3.2. Wandhöhe 

Höchstzulässige Wandhöhe, WH = Maß zwischen dem unteren Bezugspunkt und 

dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut.  

siehe Plandarstellung. 

1.3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO) 

1.3.1. Es wird gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO eine von § 22 Abs. 1 BauNVO abweichende Bauweise 

festgesetzt.  

Die Errichtung von Gebäuden ist auf der Grundstücksgrenze oder mit Grenzabstand nach 

Landesbauordnung zulässig. 

1.4. Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

1.4.1. Mindestgröße der Baugrundstücke 

Die Mindestgrundstücksgröße für Grundstücke mit Einzelhäusern beträgt 300 m².  

1.5. Flächen für Nebenanlagen, Flächen für Stellplätze und Garagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6, § 14 und § 23 Abs. 5 

BauNVO) 

1.5.1. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und Garagen sowie bauliche Anlagen, soweit sie 

nach LBauO in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können, sind ge-

mäß § 23 Abs. 5 BauNVO auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 

1.6. Anzahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

1.6.1. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen je Wohngebäude 

In Wohngebäuden (Einzelhäuser oder Doppelhaushälften) sind höchstens 2 Wohnungen zu-

lässig. 

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
(gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO Rheinland-Pfalz) 

2.1. Dachform  

2.1.1. Zulässig sind Satteldächer (SD) und Walmdächer (WD).  

2.2. Dachneigung  

2.2.1. Die zulässige Dachneigung beträgt 25° bis 38° (Altgrad). 

2.3. Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

2.3.1. Die zulässige Gesamthöhe einschließlich Sockel beträgt 1,2 m. Die Sockelhöhe darf 0,5 m 

nicht überschreiten. Als Zäune sind Latten- oder Spriegelzäune vorzusehen. Maschendraht 

ist an der Straße unzulässig. 

2.4. Stellplätze 

2.4.1. Für jede Wohnung sind mindestens 2 Stellplätze auf den privaten Grundstücken herzustellen. 
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III. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

A. Allgemeine Hinweise 

1. Bewirtschaftung des Niederschlagswassers  

Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens der Vorfluter haben Maßnahmen der Was-

serrückhaltung Vorrang vor abflussbeschleunigenden Maßnahmen.  

Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll das anfallende Niederschlagswasser orts-

nah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutz-

wasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 

öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

Die technische Ausführung einer evtl. Versickerung über die belebte Bodenzone, die Standort-

eignung sowie das Erlaubnis- / Genehmigungsverfahren sind mit dem Träger der Abwasserbesei-

tigung abzustimmen. 

Grundsätzlich ist eine offene Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser / Drainage-

wasser auf dem Grundstück, auf dem es anfällt genehmigungs- und erlaubnisfrei.  

Das Versickern von anfallendem Oberflächenwasser ist allerdings nur breitflächig (über flache 

Mulden bis maximal 30 cm Tiefe) ohne gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis zulässig. Für die 

gezielte Versickerung (Mulden mit angeschlossener, undurchlässiger Fläche im Verhältnis zur 

Muldenfläche > 5:1 bzw. einer Muldentiefe größer als 30 cm, zentrale Becken, Rigolen, Schächte 

etc.) sowie für die Einleitung in ein Fließgewässer ist hingegen eine wasserrechtliche Erlaubnis 

durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen erforderlich. Es ist ein Abstand von mindestens 1 Meter 

zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und dem mittleren höchsten Grundwasserstand ein-

zuhalten. 

Eine offene Versickerung (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) ist auch stets so anzule-

gen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen Verkehrsflächen 

nicht entstehen können. Alle sonstigen Versickerungsmöglichkeiten des Oberflächenwassers sind 

Einwirkungen, die nach § 9 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) als Benutzungen gelten und einer 

wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfen. 

2. Nutzung von Niederschlagswasser 

Zum Zwecke der Verwertung (Nutzung) von Niederschlagswasser als Brauch- und / oder Bereg-

nungswasser sollten möglichst Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassernutzung errichtet werden.  

Zur Reduzierung der Abflussverschärfung und Nutzung von Brauchwasser sollte das Dach-

wasser der Gebäude in doppelstufigen Regenwasserzisternen gesammelt werden. Das Prinzip beruht 

auf einer Grundspeicherung des Regenwassers zur Nutzung (VN) sowie eines flexiblen Speichers zur 

Retention (Pufferung) zusätzlicher Niederschlagswässer (VR) bei gleichzeitiger gedrosselter Ableitung. 

Das erforderliche Gesamtvolumen ergibt sich durch einfache Addition der beiden Volumina: Verf.= 

VN+VR. Die Größe der Zisterne richtet sich nach der Größe der Dachfläche. 

Im Falle des Einbaus von Regenwassernutzungsanlagen muss dem Verbraucher nach der Trink-

wasserverordnung 2001 (TrinkwV2001) für die in § 3 Nr. 1 genannten Zwecke Wasser mit Trink-

wasserqualität zur Verfügung stehen. Bei der Nutzung von Brauchwasser ist darauf zu achten, 

dass das Leitungssystem entsprechend der Technischen Regeln (hier insbesondere die DIN 1988 

- Technische Regeln für Trinkwasserinstallation - sowie die DIN 1986 und die DIN 2001) ausge-

führt wird und die strikte Trennung von Trink- und Brauchwasserleitung erfolgt. Nach § 17 

Abs. 6 TrinkwV 2001 dürfen Regenwassernutzungsanlagen nicht ohne eine den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik entsprechende Sicherungseinrichtung mit Trinkwasserleitungen ver-

bunden werden. Die Leitungen der unterschiedlichen Versorgungssysteme sind beim Einbau dau-

erhaft farblich unterschiedlich zu kennzeichnen und die Entnahmestellen aus Regenwassernut-

zungsanlagen sind dauerhaft als solche zu kennzeichnen. Zudem sind sämtliche Leitungen im 

Gebäude mit der Aufschrift oder einem Hinweisschild ´Kein Trinkwasser` zu kennzeichnen.  
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Die Planung der Brauchwasseranlage innerhalb des Gebäudes ist vor Erstellung und der Inbe-

triebnahme dem Abwasserwerk der Verbandsgemeinde bzw. dem Betriebsführer anzuzeigen. 

Außerdem ist der Wasserversorgungsträger darüber zu informieren.  

Schließlich ist die Inbetriebnahme einer Regenwassernutzungsanlage nach § 13 Abs. 4 TrinkwV 

2001 der zuständigen Behörde anzuzeigen.  

3. Löschwasserversorgung 

 Zur vorbeugenden Gefahrenabwehr wird um die Beachtung der technischen Regeln des 

DVGW-Regelwerks gebeten: W 405: Wasserversorgung Rohrnetz/Löschwasser; W 331: Was-

serversorgung Rohrnetz-Armaturen. 

Der Nachweis über eine ausreichende, jederzeit zur Verfügung stehende Löschwassermenge ist 

durch den Erschließungsträger zu erbringen. 

Als ausreichende Menge zur Löschwasserversorgung wird eine Wassermenge von mindestens 

48 m3 pro Stunde bzw. 800 l/min. bei einem Mindestdruck von 1,5 bar über einen Zeitraum von 

zwei Stunden angesehen. 

Zur Sicherstellung dieser Löschwassermengen können nachfolgende Einrichtungen genutzt 

werden: 

- an das öffentliche Wassernetz angeschlossene Hydranten nach DIN 3221, 

- Löschwasserteiche nach DIN 142210 

- Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 oder  

- sonstige offene Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen nach DIN 14210. 

Die Hälfte der v.g. Menge kann aus Löschwasserteichen, -brunnen, -behältern oder offenen Ge-

wässer entnommen werden, sofern diese in einem Umkreis von 300m von den jeweiligen Ob-

jekten liegen.  

Die Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind so anzuordnen, dass sie nicht zugestellt 

werden können und jederzeit für die Feuerwehr zugänglich sind. Der Abstand zwischen den 

Hydranten soll in der Regel höchstens 80 bis 110 Meter betragen. Sie sind so anzuordnen, dass 

der Abstand zu den einzelnen Objekten nicht mehr als 50 m beträgt. Beim Einbau von Unter-

flurhydranten sind diese durch Hinweisschilder gemäß DIN 4066 gut sichtbar zu kennzeichnen. 

4. Schutz und Wiederverwertung von Oberboden 

Im Rahmen der Baumaßnahmen anfallender Mutterboden ist gemäß § 202 BauGB in nutzbarem 

Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Der Oberboden ist daher 

zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915, Blatt 3, abzuschieben und zu lagern. Es 

sollte geprüft werden, ob Erdaushub aus anfallenden Bauarbeiten zur grünordnerischen Gestal-

tung (z. B. Modellierungen) verwendet werden kann oder ob sonstige, möglichst ortsnahe Ver-

wendungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.  

5. Denkmalschutzrechtliche Vorschriften 

Die ausführenden Baufirmen sind auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) 

hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund im Sinne des § 16 DSchG 

gegen Verlust zu sichern, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und der Fund 

gemäß § 17 DSchG unverzüglich (direkt oder über die Denkmalschutzbehörde oder die Ver-

bandsgemeinde- oder die Stadtverwaltung) der Denkmalfachbehörde zu melden. Das Erhaltungs-

gebot des § 18 DSchG ist dabei zu beachten. 

Die vorstehenden Hinweise entbinden den Bauträger / Bauherren nicht von der Meldepflicht und 

Haftung gegenüber dem Landesamt für Denkmalpflege. 

Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein 

angemessener Zeitraum einzuräumen, damit entsprechende Rettungsgrabungen, in Absprache mit 

den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen For-

schung entsprechend durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu 

rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten des Bauträgers bzw. 

des Bauherrn finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich. 
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6. Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen  

Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen zu sichern, 

dass keine gegenseitige Beeinträchtigung von Bäumen und Sträuchern mit Leitungstrassen statt-

findet. Die diesbezüglichen Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW Richtlinie GW 125 sowie des 

"Merkblatts über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der For-

schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV e. V., Köln) sind zu beachten. Die 

Träger der Ver- und Entsorgung sind frühzeitig über den Beginn der Erschließungs-und Baumaß-

nahmen zu unterrichten. 

7. Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Ver-

dachtsflächen 

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen 

sind für das Gebiet des Geltungsbereiches der vorliegenden Änderung nicht bekannt. Nach § 5 

Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) sind der Grundstückseigentümer und der Inhaber 

der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, Pächter) verpflichtet, ihnen bekannte An-

haltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der 

zuständigen Behörde (Regionalstelle der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd) mitzuteilen. 

8. Beachtung von Grenzabständen bei Einfriedungen und Pflanzungen 

Bei Einfriedungen und Pflanzungen sind die erforderlichen Grenzabstände nach dem Landes-

nachbarrechtsgesetz von Rheinland-Pfalz zu beachten.  

B. Umweltfachliche Hinweise 

1. Zeitfenster für Rodungen und Rückschnitte von Gehölzen 

Bei der Realisierung der Planung ist zu beachten, dass es nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) verboten ist, "Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebs-

plantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 

und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den 

Stock zu setzen"; zulässig sind allenfalls "schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung 

des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen". 

Zwar gilt aufgrund des § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2c) BNatSchG dieses Verbot - streng genommen - 

nicht für infolge des Bebauungsplanes künftig zulässige Eingriffe (das Bauen bzw. ein hierzu 

zwingend vorher nötiger Gehölzeingriff gelten nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes als zu-

lässig). Dennoch sind die Artenschutzbestimmungen der §§ 37, 39 und 44 BNatSchG zwingend 

zu beachten, wonach heimische Tierarten (so bspw. in Gehölzen Vögel bzw. Fledermäuse) nicht 

beeinträchtigt, noch deren Nistplätze / Zufluchtsstätten zerstört werden dürfen. Vor einem Ge-

hölzeingriff in der "biologisch aktiven“ Jahreszeit (d. h. somit außerhalb der o. g. Frist) ist daher 

der artenschutzrechtliche Tötungstatbestand auf Grundlage einer Begutachtung durch eine fach-

lich qualifizierte Person (z. B. Biologe o. ä.) auf jeden Fall auszuschließen. 


